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1 Einleitung 
 
Die Gemeinde Ebhausen plant eine Wohngebietsentwicklung im Gebiet „Weiherweg“, im Teil-
ort Wenden. 
 
Im Verfahren ist der Artenschutz gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu be-
rücksichtigen [5]. Die Gemeinde Ebhausen beauftragte die HPC AG, Standort Rottenburg, mit 
der artenschutzrechtlichen Untersuchung für das Vorhaben. 
 
Im Sinne einer abschichtenden Vorgehensweise erfolgt dazu in einem ersten Schritt die Ana-
lyse der Habitatstrukturen am Standort. Die Habitatstrukturen geben Hinweise auf Vorkom-
men oder Ausschluss artenschutzrechtlich relevanter Arten bzw. Artengruppen (Arten des An-
hangs IV der FFH-Richtlinie und europäische Vogelarten [14], [15]). Für den Fall, dass diese 
Datengrundlage nicht für eine Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände aus-
reicht, erfolgen in einem zweiten Schritt vertiefte Erhebungen zu den betroffenen Arten. 
 
Der vorliegende Bericht enthält die Ergebnisse der Habitatstrukturanalyse, die darauf basie-
rende artenschutzrechtliche Einschätzung und Empfehlungen zur Berücksichtigung des Ar-
tenschutzes. 
 
 
2 Rechtliche und methodische Hinweise 
 
Im deutschen Naturschutzrecht (Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG) ist der Artenschutz in 
den Bestimmungen der §§ 44 und 45 BNatSchG verankert [5]. Entsprechend § 44 (5) 5 
BNatSchG gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach § 15 BNatSchG zulässigen Ein-
griffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs zulässigen 
Vorhaben im Sinne des § 18 (2) 1 BNatSchG nur für die in Anhang IV der FFH-RL aufgeführten 
Tier- und Pflanzenarten sowie für die europäischen Vogelarten (europarechtlich geschützte Ar-
ten) [14], [15]. 
 
Nach § 44 (1) BNatSchG ist es verboten: 
 
1. „wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 
zu beschädigen oder zu zerstören.“ 

 
2. „wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich zu stören. Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Stö-
rung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert.“ 

 
3. „Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.“ 
 
4. „wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstö-
ren.“ 
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In den Ausnahmebestimmungen gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG sind verschiedene Einschrän-
kungen enthalten. 
 
Nach § 44 (5) 2 BNatSchG liegt für Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie und für europäi-
sche Vogelarten das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, 
wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verlet-
zungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträch-
tigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermie-
den werden kann. 
 
Weiterhin gelten nach § 44 (5) 2 BNatSchG die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des 
§ 44 (1) 1 BNatSchG (Tötungsverbot) nicht in Verbindung mit § 44 (1) 3 BNatSchG (Zerstö-
rung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten), wenn sie unvermeidbar sind und die ökologische 
Funktion im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Die ökologische Funktion kann 
dabei durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) gesichert werden. 
 
 
3 Angaben zur Methodik 
 
Die Relevanzprüfung erfolgt durch Datenrecherchen (Publikationen, Datenbanken der LUBW) 
und durch eine Geländebegehung zur Ermittlung der Habitatpotenziale für die relevanten Ar-
ten/Artengruppen. Durch die Habitatpotenzialanalyse wird eine Voreinschätzung der Lebens-
raumbedingungen und des zu erwartenden Artenspektrums durchgeführt. Hierbei wird insbe-
sondere eine Einschätzung hinsichtlich des Vorkommens besonders oder streng geschützter 
Arten vorgenommen. 
 
Abschließend wird das artenschutzrechtliche Konfliktpotenzial hinsichtlich der Verbotstatbe-
stände des § 44 BNatSchG ermittelt, um daraus die planerischen Konsequenzen und das 
weitere Vorgehen ableiten zu können. Für die nach der Relevanzprüfung verbleibenden rele-
vanten Arten sind weitere Prüfschritte im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prü-
fung erforderlich. 
 
 
4 Lage und Darstellung des Vorhabens 
 
Das Plangebiet liegt am nordöstlichen Ortsrand von Wenden, zwischen der Schönbronner 
Straße im Süden und dem Weiherweg im Norden (s. Abbildung 1). Es umfasst die Flurstücke 
Nrn. 541, 542 und 543. Die Gesamtfläche des Plangebiets beträgt ca. 0,5 ha. 
 
Das Plangebiet ist unbebaut. Der westliche Teil (Flurstück Nr. 543) wird als Acker bewirtschaf-
tet. Der restliche Teil wird von einer Wiese eingenommen, die als Bolzplatz genutzt wird. Ge-
schützte Biotope sind nicht vorhanden. Das nächste Schutzgebiet der Kulisse Natura 2000 
befindet sich ca. 610 m südwestlich des Plangebiets. Es handelt sich um eine Teilfläche des 
FFH-Gebiets Nr. 7317-341 „Kleinenztal und Schwarzwaldrandplatten“. 
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Abbildung 1: Übersichtsplan mit Lage des Plangebiets 
 (Kartengrundlage: Daten- und Kartendienst der LUBW Baden-Württemberg, 2018) 
 
 
Im Plangebiet ist ein Wohngebiet vorgesehen. Dies soll planungsrechtlich über einen Bebau-
ungsplan gesichert werden. Da das Planvorhaben noch nicht im Flächennutzungsplan darge-
stellt ist, soll das beschleunigte Verfahren nach § 13b BauGB zur Anwendung kommen. Fol-
gende Wirkungen sind zu berücksichtigen: 

 Bau-/anlagebedingte Wirkungen 

Die Grundstücke werden für die Bebauung und Erschließung vorbereitet, der Bewuchs 
entfernt. Die dort ggf. vorhandenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Arten, die dem 
besonderen Artenschutz unterliegen, würden mit diesen Maßnahmen ebenfalls entfernt. 

Während der Bauphase ist mit Baustellenverkehr, Lagerplätzen für Erdmaterial und be-
gleitender Baustelleninfrastruktur (Baucontainer) zu rechnen. Zeitlich befristete Auswir-
kungen sind zum einen die direkte Inanspruchnahme von Flächen, zum anderen Störun-
gen im Umfeld durch Lärm (Baumaschinen, Baustellenverkehr) und die Anwesenheit von 
Maschinen und Personen. 

Entlang der vorhandenen Straßen ist mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen durch Lkw 
für den Transport von Erd- bzw. Baumaterial zu rechnen. Die Wirkung ist zeitlich auf die 
Baumaßnahme befristet. 

 Betriebsbedingte Wirkungen 

Mit der Wohnbebauung erhöht sich die Betriebsamkeit im Gebiet. 

  



- Seite 6 - zum Gutachten Nr. 2184836 
Bebauungsplan „Weiherweg“ 
Gemeinde Ebhausen-Wenden 
– Artenschutzrechtliche Untersuchung – 

HPC_2184836_Gu.docx 

5 Habitatstrukturen im Untersuchungsgebiet  
 
Die Nutzungs- und Habitatstrukturen im Plangebiet, einschließlich die des Umfelds, wurden 
am 28.12.2018 im Rahmen einer detaillierten Ortsbegehung erhoben. 
 
Für die Bewertung wurden die Kriterien Gefährdung, Schutzstatus und Seltenheit der Tierar-
ten herangezogen. Als wertgebend wurden alle in den Roten Listen aufgeführten Arten be-
trachtet, ferner nach BNatSchG streng geschützte Arten, regional seltene Arten sowie Arten 
des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und Vogelarten des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtli-
nie. 
 
Das Lebensraumpotenzial des Gebiets wird einerseits durch die jeweilige Nutzung und ande-
rerseits durch die Lage beeinflusst. Eine Übersicht der im Gebiet vorhandenen Habitatstruk-
turen ist in Abbildung 2 gegeben. 
 
 

 
Abbildung 2: Luftbild mit Abgrenzung des Plangebiets 
 (Kartengrundlage: Daten- und Kartendienst der LUBW Baden-Württemberg, 2018) 
 
 
Das Plangebiet liegt am Ortsrand von Wenden. Es wird von intensiv genutzten Flächen 
(Acker, Bolzplatzwiese) eingenommen. Die Wiese wird regelmäßig gemäht; die Vegetation 
wird von Niedergräsern dominiert. Nach Westen schließt sich der Ortsrand an; an der nördli-
chen und der südlichen Gebietsgrenze verlaufen Fahrwege bzw. Straßen. Die Flächen nörd-
lich, östlich und südlich des Plangebiets liegen als Acker und Wiesen vor. 
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6 Abschichtung relevanter Arten 
 
In einem ersten Schritt wurden die in Baden-Württemberg vorkommenden, europarechtlich 
geschützten Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie und Art. 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie 
entsprechend ihrer Relevanz abgeschichtet. Die Abschichtung der Relevanz erfolgt auf 
Grundlage der festgestellten Habitatstrukturen und der bekannten Verbreitungsareale der Ar-
ten, unter Berücksichtigung der projektspezifischen Wirkfaktoren. Als nicht relevant werden 
Arten unter folgenden Voraussetzungen eingestuft (s. Tabelle 1): 

 V Der Wirkraum des Vorhabens liegt außerhalb des bekannten Verbreitungsge-
biets der Art. 

 H Im Wirkraum des Vorhabens liegen keine geeigneten Habitate der Art vor. 

 B Die projektspezifische Betroffenheit ist so gering, dass mit hinreichender Sicher-
heit davon ausgegangen werden kann, dass keine Verbotstatbestände erfüllt 
werden können. 

 
Das jeweilige Abschichtungskriterium ist in den nachfolgenden Tabellen artspezifisch ange-
geben. Die nicht abgeschichteten Arten, für die sich ein Vorkommen im Wirkraum des Vorha-
bens und eine projektbezogene Betroffenheit nicht ausschließen lassen, bilden die arten-
schutzrechtlich prüfrelevanten Arten (P). 
 
 
Parameter Abschichtungskriterium Ergebnis 

Prüfrelevante Arten 

X 
Vorkommen der Art(en) im Wirkraum und vorhaben-
bezogene Verbotstatbestände nach § 44 (1) 
BNatSchG nicht ausgeschlossen. 

prüfrelevant 

(X) 

Vorkommen der Art(en) im Wirkraum nicht ausge-
schlossen; Erfüllung von artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbeständen durch Maßnahmen vermeid-
bar. 

 

Verbreitungsgebiet X 
Wirkraum des Vorhabens liegt außerhalb des be-
kannten Verbreitungsgebiets der Art(en). 

nicht 
prüfrelevant 

Habitate X 
Im Wirkraum des Vorhabens sind die Habitatan-
sprüche der Art(en) grundsätzlich nicht erfüllt. 

nicht 
prüfrelevant 

Betroffenheit 

X 

Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG kön-
nen trotz Vorkommen der Art(en) ausgeschlossen 
werden (z. B. keine Betroffenheit von Habitaten, 
fehlende Empfindlichkeit, geringe Reichweite der 
Wirkfaktoren etc.). 

nicht 
prüfrelevant 

(X) 

Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG kön-
nen trotz Vorkommen der Art(en) bei Durchführung 
von Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen 
werden. 

nicht 
prüfrelevant 

Tabelle 1: Abschichtungskriterien 

  



- Seite 8 - zum Gutachten Nr. 2184836 
Bebauungsplan „Weiherweg“ 
Gemeinde Ebhausen-Wenden 
– Artenschutzrechtliche Untersuchung – 

HPC_2184836_Gu.docx 

Art bzw. Artengruppe V/H B P Bemerkung 

Biber 
Castor fiber 

X  
  

Feldhamster 
Cricetus cricetus 

X  
  

Haselmaus 
Muscardinus avellanarius 

X  
  

Luchs 
Lynx lynx 

X  
  

Wildkatze 
Felis silvestris 

X  
  

Artengruppe „Fledermäuse“ 
Microchiroptera  

 X 

 Im Plangebiet befinden sich weder Gehölze 
noch Gebäude. Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten können somit ausgeschlossen werden. Die 
Grünland- und Ackerfläche des Plangebiets 
sind als Nahrungshabitat von untergeordneter 
Bedeutung. Durch die geplante Wohnbebau-
ung sind keine Wirkungen erkennbar, die zu ei-
ner Erfüllung der Verbotstatbestände nach § 44 
(1) Nr. 1-3 BNatSchG führen. 

Tabelle 2: Abschichtung Säugetiere 
 
 
Art bzw. Artengruppe V/H B P Bemerkung 

Äskulapnatter 
Zamenis longissima 

X 
   

Europäische Sumpfschildkröte 
Emys orbicularis 

X 
   

Mauereidechse 
Podarcis muralis 

X 
   

Schlingnatter 
Coronella austriaca 

X 

  Die Grünland- und Ackerflächen des Plange-
biets bieten keine geeigneten Lebensraum-
strukturen (z. B. Versteckmöglichkeiten, Son-
nenplätze wie Trockenmauern, Felsformatio-
nen und Gesteine sowie Rohböden, Rohhu-
musflächen). Ein Vorkommen der Schlingnatter 
ist daher auszuschließen. 

Westliche Smaragdeidechse 
Lacerta bilineata 

X 
   

Zauneidechse 
Lacerta agilis 

X 

  Die Grünland- und Ackerflächen des Plange-
biets bieten keine geeigneten Lebensraum-
strukturen (z. B. Saumstrukturen und offene 
Bodenstellen mit grabbarem Substrat, Ver-
steckmöglichkeiten). Ein Vorkommen der Zau-
neidechse ist daher auszuschließen. 

Tabelle 3: Abschichtung Reptilien 
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Art bzw. Artengruppe V/H B P Bemerkung 

Alpensalamander 
Salamandra atra 

X 
   

Europäischer Laubfrosch 
Hyla arborea 

X 
   

Geburtshelferkröte 
Alytes obstetricans 

X 
   

Gelbbauchunke 
Bombina variegata 

X 
   

Kammmolch 
Triturus cristatus 

X 
   

Kleiner Wasserfrosch 
Rana lessonae 

X 
   

Knoblauchkröte 
Pelobates fuscus 

X 
   

Kreuzkröte 
Bufo calamita 

X 
   

Moorfrosch 
Rana arvalis 

X 
   

Springfrosch 
Rana dalmatina 

X 
   

Wechselkröte 
Bufo viridis 

X 
   

Tabelle 4: Abschichtung Amphibien 
 
 
Art bzw. Artengruppe V/H B P Bemerkung 

Alpenbock 
Rosalia alpina 

X 
   

Eremit, Juchtenkäfer 
Osmoderma eremita 

X 
   

Heldbock 
Cerambyx cerdo 

X 
   

Schmalbindiger Breitflügel- 
Taumelkäfer 
Graphoderus bilineatus 

X 
   

Vierzähniger Mistkäfer 
Bolbelasmus unicornis 

X 
   

Tabelle 5: Abschichtung Käfer 
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Art bzw. Artengruppe V/H B P Bemerkung 

Apollofalter 
Parnassius apollo 

X 
   

Blauschillernder Feuerfalter 
Lycaena helle 

X 
   

Dunkler Wiesenknopf- 
Ameisenbläuling 
Maculinea nausithous 

X 
   

Eschen-Scheckenfalter 
Euphydryas maturna 

X 
   

Gelbringfalter 
Lopinga achine 

X 
   

Großer Feuerfalter 
Lycaena dispar 

X 
   

Haarstrangwurzeleule 
Gortyna borelii lunata 

X 
   

Heller Wiesenknopf-Ameisen-
bläuling 
Maculinea teleius 

X 
   

Nachtkerzenschwärmer 
Proserpinus proserpina 

X 
   

Quendel-Ameisenbläuling 
Maculinea arion 

X 
   

Schwarzer Apollofalter 
Parnassius mnemosyne 

X 
   

Wald-Wiesenvögelchen 
Coenonympha hero 

X 
   

Tabelle 6: Abschichtung Schmetterlinge 
 
 
Art bzw. Artengruppe V/H B P Bemerkung 

Asiatische Keiljungfer 
Gomphus flavipes 

X 
   

Große Moosjungfer 
Leucorrhinia pectoralis 

X 
   

Grüne Keiljungfer 
Ophiogomphus cecilia 

X 
   

Sibirische Winterlibelle 
Sympecma paedisca 

X 
   

Zierliche Moosjungfer 
Leucorrhinia caudalis 

X 
   

Tabelle 7: Abschichtung Libellen 
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Art bzw. Artengruppe V/H B P Bemerkung 

Gemeine Flussmuschel 
Unio crassus 

X 
   

Zierliche Tellerschnecke 
Anisus vorticulus 

X 
   

Schmale Windelschnecke 
Vertigo angustior 

X 
   

Vierzähnige Windelschnecke 
Vertigo geyeri 

X 
   

Bauchige Windelschnecke 
Vertigo moulinsiana 

X 
   

Tabelle 8: Abschichtung Weichtiere 
 
 
Art bzw. Artengruppe V/H B P Bemerkung 

Brutvögel  X 

 Im Plangebiet befinden sich weder Gehölze 
noch Gebäude. Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten von Gehölz- und Gebäudebrütern 
sind somit auszuschließen. 
Aufgrund der bestehenden Kulissenwirkung 
(Siedlungsrand, Schuppen) und anthropo-
gener Störungen (Fußballfeld) sind Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten von Boden-
brütern des Offenlandes (z. B. Feldlerche, 
Wachtel) im Gebiet und im relevanten Um-
feld auszuschließen. 
Die Grünland- und Ackerflächen sind als 
Nahrungshabitat aufgrund der Lage und der 
geringen Größe von untergeordneter Be-
deutung. 
Durch eine geplante Wohnbebauung sind 
keine Wirkungen erkennbar, die zu einer Er-
füllung der Verbotstatbestände nach § 44 
(1) Nr. 1-3 BNatSchG führen. 

Rastvögel X   Verbotstatbestände sind aufgrund räumlich 
eng begrenzter Wirkungen sowie fehlender 
überregionaler Bedeutung des Plangebiets 
als Zug-, Rast- und Überwinterungshabitat 
auszuschließen 

Zugvögel X   

Wintergäste X  
 

Tabelle 9: Abschichtung europäische Vogelarten nach Art. 1 EU-Vogelschutzrichtlinie 
 
 
Art bzw. Artengruppe V/H B P Bemerkung 

Dicke Trespe 
Bromus grossus 

X 
   

Sonstige Farn-/Blütenpflanzen X    

Tabelle 10: Abschichtung Farn-/Blütenpflanzen 
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Für Säugetiere, Vogelarten, Reptilien, Amphibien, Wirbellose und Pflanzen, die in Anhang IV 
der FFH-Richtlinie aufgeführt werden, liegt das Plangebiet entweder außerhalb des bekannten 
Verbreitungsgebiets oder es liegen im Vorhabensgebiet keine geeigneten Habitatstrukturen 
vor. Es kann ausgeschlossen werden, dass die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
nach § 44 (1) 1 bis 3 bzw. 4 BNatSchG, bezogen auf diese Arten, bei den Arbeiten zur Bau-
feldfreimachung sowie durch die anschließende Nutzung als Wohngebiet eintreten werden. 
 
 
7 Fazit und Empfehlungen zum weiteren Vorgehen 
 
Das Gebiet „Weiherweg“ in Wenden soll für eine Wohnbebauung erschlossen werden. Zur Be-
urteilung des artenschutzrechtlichen Potenzials des Plangebiets wurde am 28.12.2018 eine 
Ortsbegehung durchgeführt. Diese bildete die Grundlage für eine Habitatstrukturanalyse mit 
Relevanzprüfung. 
 
Das Plangebiet liegt am nordöstlichen Ortsrand der Gemeinde Wenden, zwischen Weiherweg 
und Schönbronner Straße. Die Gesamtfläche des Plangebiets beträgt ca. 0,5 ha. Es wird als 
Acker bzw. Bolzplatzwiese genutzt. Gehölze oder Saumstrukturen sind nicht vorhanden. Bau-
bedingt muss die vorhandene Vegetation entfernt werden. Zudem verschiebt sich der Orts-
rand mit seiner Kulissenwirkung in Richtung Süden und Osten. 
 
Die Relevanzprüfung kommt zum Ergebnis, dass vertiefende Untersuchungen im Rahmen 
einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung nicht erforderlich sind. Durch das Vorhaben 
sind keine Wirkungen erkennbar, die zu einer Erfüllung der Verbotstatbestände nach § 44 (1) 
Nr. 1 bis 3 BNatSchG führen. Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung sind nicht erfor-
derlich. 
 
 
HPC AG 
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